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Einführung des automatischen Informationsaustauschs über Finanzkonten mit Singapur 

und Hongkong; Vernehmlassung des Kantons Zug 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Maurer 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir beziehen uns auf das am 13. Oktober 2017 eröffnete Vernehmlassungsverfahren in oben 

erwähnter Sache und bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Der Regierungsrat 

des Kantons Zug hat an seiner Sitzung vom 24. Oktober 2017 die Finanzdirektion mit der direk-

ten Beantwortung der Vernehmlassung beauftragt. Zur Vorlage äussern wir uns wie folgt: 

 

Antrag: 

 

Der automatische Informationsaustausch mit Singapur und Hongkong sei einzuführen. 

 

Begründung: 

 

Der Regierungsrat des Kantons Zug hat in den letzten Monaten schon verschiedentlich Ste l-

lung genommen zur Einführung des automatischen Informationsaustauschs über Finanzkonten 

und zur Aktivierung dieses Austauschs mit ausgewählten Staaten und Territorien. Er hat die 

entsprechenden gesetzlichen Vorarbeiten des Bundesrats im Grundsatz stets unterstützt und in 

früheren Stellungnahmen Anliegen – etwa zum Datenschutz und zu technischen Fragen des 

elektronischen Austausches mit den Kantonen – eingebracht, welche seither aufgenommen 

und nach Möglichkeit umgesetzt wurden. Angesichts der sich verändernden internationalen 

Rahmenbedingungen ist es für die Schweizer Finanzinstitute, aber auch für die Schweiz als 

Wirtschaftsstandort, von grosser Bedeutung, sich rechtzeitig auf die neuen Herausforderungen 

auszurichten und Rechts- und Planungssicherheit anbieten zu können. 

 

Nachdem der Grundsatzentscheid zur Einführung des automatischen Informationsaustauschs 

über Finanzkonten bereits getroffen wurde, erscheint es nur konsequent, ihn schrittweise auch 
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auf weitere Staaten und Territorien auszudehnen, mit denen die Schweiz enge wirtschaftliche 

und politische Beziehungen unterhält und welche die notwendigen Voraussetzungen hinsicht-

lich Vertraulichkeit und Datensicherheit erfüllen. Im Falle des nun zur Aktivierung vorgesehe-

nen Staates Singapur und der Sonderverwaltungszone Hongkong sind die genannten Kriterien 

über das Ganze gesehen erfüllt. Daher kann der Aktivierung des Informationsaustauschs zuge-

stimmt werden. 

 

In diesem Sinne unterstützt der Kanton Zug, mit vorliegendem Schreiben vertreten durch die 

Finanzdirektion, die Einführung des Informationsaustauschs mit Singapur und Hongkong. 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Finanzdirektion 

 

 

 

Heinz Tännler   

Regierungsrat  

 

 

 

Kopie per E-Mail an: 

- vernehmlassungen@sif.admin.ch (als pdf- und Word-Datei) 

- Staatskanzlei (Geschäftskontrolle; Aufschaltung im Internet) 

- Steuerverwaltung 


